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Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in 
weisungsfreien Angelegenheiten der Stadt Bad Düben 

(Verwaltungskostensatzung) 
 

Präambel 
Auf Grund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 29. Mai 2024 (SächsGVBI. S. 500) und § 8a Sächsisches 
Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 116), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2023 
(SächsGVBl. S. 876) geändert worden ist, hat der Stadtrat der Stadt Bad Düben am 
09.04.2026 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Die Stadt Bad Düben erhebt für ihre Amtshandlungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Leistungen in weisungsfreien Angelegenheiten Verwaltungsgebühren und Auslagen 
(Verwaltungskosten) auf Grundlage dieser Satzung und dem Kostenverzeichnis (Anlage 
1). 

(2) Kostenregelungen in anderen Satzungen oder Verordnungen der Stadt Bad Düben bleiben 
unberührt. 

(3) Soweit in dieser Satzung auf gesetzliche Bestimmungen Bezug genommen wird, sind 
diese in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

§ 2 Kostenschuldner 

(1) Zur Zahlung der Verwaltungskosten ist derjenige verpflichtet,  

1.   dem die Amtshandlung oder sonstige öffentlich-rechtliche Leistung individuell                                   
      zuzurechnen ist,  
2.   der die Verwaltungskosten durch eine vor der zuständigen Behörde abgegebene           
      oder mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder 
3.   der für die Verwaltungskostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
4.   Im Rechtsbehelfsverfahren und in streitentscheidenden Verwaltungsverfahren ist  
      der Kostenschuldner derjenige, dem die Kosten auferlegt werden.  

  
(2) Auslagen im Sinne § 4 Abs. 1, die durch unbegründete Einwendungen eines Beteiligten 

oder durch schuldhaftes Verhalten eines Beteiligten oder eines Dritten entstanden sind, 
hat dieser zu tragen. 
 

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

(4) Kostenschuldner sind verpflichtet, die zur Feststellung der Kosten erforderlichen 
Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen sowie erforderliche Unterlagen 
beizubringen.  

§ 3 Kostenpflicht und Gebührenhöhe  

(1) Die verwaltungsgebühren- und auslagenpflichtigen Tatbestände sowie die Höhe der 
Verwaltungsgebühren bestimmen sich nach dem Kostenverzeichnis, das als Anlage 1 
dieser Satzung beigefügt ist.  
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(2) Die Gebührenhöhen bemessen sich unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes 
aller an der öffentlich-rechtlichen Leistung beteiligten Behörden und Stellen 
(Kostendeckungsgebot) und nach der Bedeutung der Angelegenheit für die Personen, 
denen die öffentlich-rechtliche Leistung zuzurechnen ist. Die Ermittlung der Gebühren 
richtet sich nach Anlage 2 dieser Satzung.  

(3) Für Amtshandlungen und sonstige öffentlich-rechtliche Leistungen, die nicht im 
Kostenverzeichnis aufgeführt sind, wird eine Verwaltungsgebühr erhoben, die nach im 
Kostenverzeichnis vergleichbaren Amtshandlungen zu bemessen ist. Fehlt eine 
vergleichbare Amtshandlung, wird eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 10 bis 10.000 
Euro erhoben.  
 

(4) Unterliegen die Amtshandlungen und sonstige öffentlich-rechtliche Leistung der 
Umsatzsteuer, werden die Verwaltungskosten zuzüglich der Umsatzsteuer erhoben. 
 

(5) Die Mindestgebühr beträgt 10 Euro, sofern im Kostenverzeichnis nichts Abweichendes 
bestimmt ist oder sich dies aus § 3 Absatz 3 ergibt.  

§ 4 Auslagen 

(1) Aufwendungen, die nicht regelmäßig im Zusammenhang mit der Erbringung der öffentlich-
rechtlichen Leistung anfallen und deshalb nicht nach § 4 Abs. 2 SächsVwKG zu dem in die 
Gebühr einzubeziehenden Verwaltungsaufwand gehören, werden in der tatsächlich 
entstandenen Höhe als Auslagen erhoben. Als Auslagen können unter den 
Voraussetzungen von Satz 1 insbesondere erhoben werden: 

1.  Vergütungen und Entschädigungen, die Sachverständigen, Dolmetschern,    
     Übersetzern, Zeugen und sonstigen Personen zustehen; 
2.  Entgelte für Post- und Telekommunikationsleistungen; 
3.  Die Reisekosten im Sinne der Reisekostenvorschriften und sonstige Aufwendungen bei  
     Ausführungen von Dienstgeschäften außerhalb der Dienststelle; 
4.  Aufwendungen anderen Behörden oder anderen Personen. 
 

(2) Abweichend von Absatz 1 kann im Kostenverzeichnis (Anlage 1) bestimmt werden, dass 
Auslagen pauschal, nicht oder nicht in voller Höhe erhoben werden. 
 

(3) Auslagen werden auch dann erhoben, wenn die Stadt Bad Düben aus Gründen der 
Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnlichen Gründen an die 
anderen Behörden, Einrichtungen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat. 

 
§ 5 Schreibauslagen 

Aufwendungen für die auf besonderen Antrag erteilten Vervielfältigungen werden gesondert 
als Schreibauslagen erhoben. Die Höhe der Schreibauslagen wird im Kostenverzeichnis 
bestimmt. 

§ 6 Entstehung der Kosten und Zeitpunkt der Fälligkeit 
 

(1) Die Verwaltungskosten entstehen mit der Beendigung der kostenpflichtigen Amtshandlung 
oder sonstigen öffentlich-rechtlichen Leistungen. In den Fällen, in denen mehrere 
Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens getätigt werden, mit der Beendigung der 
letzten kostenpflichtigen Amtshandlung. In den Fällen des § 7 Abs. 1 und § 8 Abs. 2 
SächsVwKG entstehen die Kosten mit der Zurücknahme oder Erledigung des Antrages 
oder Rechtsbehelfes. Bedarf die Amtshandlung einer Zustellung, Eröffnung oder sonstige 
Bekanntgabe, ist sie damit beendet. 
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(2) Die Verwaltungskosten werden einen Monat nach der Bekanntgabe der 

Kostenentscheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Stadt Bad Düben einen 
anderen Zeitpunkt bestimmt oder die Fälligkeit abweichend durch Vertrag geregelt ist. 

§ 7 Stundung, Niederschlagung und Erlass 

Für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen aus dem Aufkommen an 
Verwaltungsgebühren und Auslagen gelten insbesondere die Vorschriften des 
Gemeindehaushaltsrechts entsprechend. 

§ 8 Anwendung von Bestimmungen des SächsVwKG 

Gemäß § 8a Abs. 2 SächsKAG finden die §§ 2, 3 Abs. 4 bis 6, § 4 Abs. 2,3 und 5, §§ 6 bis 9, 
11 bis 13, 15, 16, 17 Abs. 1 bis 3 und 5, §§ 18 bis 20, 22 und 23 des SächsVwKG bei der 
Erhebung von Verwaltungsgebühren und Auslagen finden nach dieser Satzung 
entsprechende Anwendung.  

§ 9 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsfreien 
Angelegenheiten der Stadt Bad Düben vom 06.03.2019 außer Kraft. 

Bad Düben, den 10.4.2026  
 
 
 
Astrid Münster 
Bürgermeisterin 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Kostenverzeichnis  
Anlage 2: Ermittlung der Verwaltungsgebühren innerhalb des Gebührenrahmens 


